
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Zeichen: Unser Zeichen: Datum: 

 PI-2023-380 24.08.2023 

 

Gemeinde Heidgraben: Bebauungsplan Nr. 25 „nördlich und südlich der Bergstraße sowie westlich des 

Pracherdamms" 

Hier: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. Stellungnahme des BUND-Landesverband SH 

Sehr geehrte Damen und Herren 

wir vom BUND SH bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen und nehmen wie folgt Stellung. 

Begründung 

9. Natur- und Artenschutz  

Im Feldblockfinder ist am westlichen Rand des B-Plans das Landschaftselement DESHLEG040301804 

eingetragen. Es sollte überprüft werden, ob es sich um ein gesetzlich geschütztes Biotop (Knick, 

Feldgehölz) handelt. Gegebenenfalls sind Schutzmaßnahmen (Abstandsflächen, Einzäunung) und 

entsprechende Festsetzungen zu treffen.  

Das Element ist leider nur noch rudimentär vorhanden, s. untenstehendes Foto. Da die westliche 

Bebauungsgrenze an das Landschaftsschutzgebiet grenzt, empfehlen wir, dass die Gemeinde das 

Landschaftselement als Eingrünung zum LSG und zur Förderung der Biodiversität entweder als Knick 

wieder herstellt oder mit heimischen Gehölzen ergänzt. Dieses sollte zum Schutz der Gehölze als 

öffentliche Grünfläche festgesetzt werden. 
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Wir bitten um die Zusendung des Abwägungsprotokolls. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Marina Quoirin-Nebel 
f. d. BUND Schleswig-Holstein 


